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Amtsblatt
Nichtamtlicher Teil | Widersprüche entbinden nicht von der Zahlungspflicht

Neue Grundsteuerlast bringt teils drastische Veränderungen

Die Reform der Grundsteuer trifft vor allem Besitzer von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen.

Am 8. Januar hat die Stadtverwaltung rund 
50.000 Grundsteuerbescheide verschickt. Die 
Reaktionen der Empfänger dürften gemischt 
gewesen sein – von freudiger Überraschung bis 
Ernüchterung. Denn die Bescheide offenbarten, 
was sich seit längerem andeutete und Ende ver-
gangenen Jahres verfestigte: Die Grundsteuerlast 
verschiebt sich. Eigentümer von Einfamilienhäu-
sern und Eigentumswohnungen zahlen meist 
mehr, die von Gewerbe- und gemischt genutzten 
Grundstücken zahlen oft weniger. Bei Mietwohn-
grundstücken gibt es im Durchschnitt eine leich-
te Entlastung.

Auf den Stadtsäckel hat diese Verschiebung keine 
Auswirkungen. „Wir haben im zurückliegenden Jahr 
rund 31 Millionen Euro Grundsteuer vereinnahmt. 
Auch für das Jahr 2025 gehen wir von Einnahmen in 
dieser Höhe aus“, erklärt Erfurts Finanzbeigeordne-
ter Steffen Linnert. Die Grundsteuerreform schreibt 

vor, dass die Einnahmen für die Kommunen auf-
kommensneutral sein sollen. „Und daran halten 
wir uns auch“, so Linnert weiter. Der Hebesatz ist 
im Hinblick auf diese Aufkommensneutralität von 
550 v. H. auf 565 v. H. nur unwesentlich angehoben 
worden. Linnert weiter: „Die teils drastischen Ver-
änderungen der Grundsteuerlast sind auf die neue 
Bewertungssystematik zurückzuführen, die das 
Bundesmodell mit sich bringt.“

Die Grundsteuerbescheide haben bei vielen Eigen-
tümern zu Nachfragen geführt, der Erklärungsbe-
darf ist groß. „Unsere Mitarbeitenden stehen an 
den Sprechtagen fast pausenlos Rede und Ant-
wort, dabei werden den Bürgern die Sachverhalte 
ausführlich erörtert“, so Linnert. Täglich erreichen 
die Stadtverwaltung zudem rund 100 bis 150 Brie-
fe bzw. E-Mails. „Alle Fragen, Beschwerden und 
Widersprüche werden geprüft und beantwortet. 
Aufgrund der hohen Anzahl kann es etwas dauern, 

bis jeder eine Antwort bekommt“, bittet Steffen 
Linnert um Verständnis. 

Inzwischen sind bei der Stadt fast 2.000 Widersprü-
che gegen erlassene Grundsteuerbescheide einge-
gangen. Maßgeblich für die zu zahlende Grundsteuer 
ist allerdings der Grundsteuermessbetrag, der vom 
Finanzamt festgelegt wurde. Hierzu erklärt Steffen 
Linnert das Prozedere: „Die Widersprüche werden 
von uns geprüft, der Steuerpflichtige bekommt eine 
Antwort. Nimmt er seinen Widerspruch nicht zurück, 
schicken wir den Vorgang zur abschließenden Prü-
fung und Entscheidung an unsere Rechtsaufsichts-
behörde, das Landesverwaltungsamt Weimar. Die 
Entscheidung von dort wird dann für den Einreicher 
allerdings kostenpflichtig.“ Wichtig ist: Ein Wider-
spruch entbindet nicht von der Zahlungspflicht.

Weitere Informationen zur Grundsteuer: 
www.erfurt.de/ef148148

http://www.erfurt.de/ef148148
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Erfurts Partnerstädte (6) – Lille in Frankreich
Intensiver Austausch im Bereich der beruflichen Bildung

Andere Lebenswelten kennenlernen, Erfahrungen 
austauschen, gemeinsame Ideen entwickeln oder 
gute Beispiele für funktionierende Verwaltung 
übernehmen: Die Möglichkeiten und Chancen, die 
Städtepartnerschaften bieten, sind vielfältig. Er-
furt hat insgesamt elf Partnerstädte. Diese sollen 
in dieser Amtsblatt-Serie vorgestellt werden.

Einen intensiven partnerschaftlichen Austausch 
lebt die Landeshauptstadt mit der französischen 
Stadt Lille. Am 4. Dezember 1988 wurde der Part-
nerschaftsvertrag abgeschlossen, am 9. Juni 1991 
erneuert.

Die Zusammenarbeit wird maßgeblich von zwei 
Vereinen – dem „ACLE“ aus Lille und dem „Partner-
schaftsverein Erfurt-Lille“ aus Erfurt – getragen. 
Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der För-
derung von Programmen, die Begegnungen der 
Menschen beider Städte auf allen Ebenen stärken 
sollen. Zudem wird der kulturelle Austausch inten-
siv gefördert. Sprach- und Studienreisen, kulturel-
le Projekte und kommunalpolitische Erfahrungs-
austausche finden ebenso statt. Darüber hinaus 

nehmen sowohl Erfurter als auch Sportvereine aus 
Lille an Sportveranstaltungen der jeweils anderen 
Stadt teil.

Ein zentrales Thema der Zusammenarbeit beider 
Städte ist der Austausch im Bereich der beruf-
lichen Bildung. So konnten bereits französische 
Lehrlinge an der Erfurter Ernst-Benary-Schule so-
wie in Handwerksbetrieben der Stadt ihr Wissen 
vertiefen. Auch angehenden Bäckern der Ernst-Be-
nary-Schule wurde ein Einblick in die französische 
Backkultur ermöglicht. So profitieren beide Seiten 
von den Erfahrungen und Ideen aus dem Nachbar-
land.

Lille ist eine Großstadt im Norden von Frankreich 
an der Grenze zu Belgien. Sie trägt den Beinamen 
„Hauptstadt von Flandern“. In der europäischen 
Kulturhauptstadt des Jahres 2004 sorgen das Ne-
beneinander zahlreicher Baudenkmäler vergange-
ner Epochen und der Hightech des auslaufenden 
20. Jahrhunderts für eine ganz besondere Atmo-
sphäre. Zudem ist Lille die Stadt mit den meisten 
Studenten in Frankreich. Bei einer Einwohnerzahl 

von etwa 230.000 Personen leben und lernen in 
Lille circa 110.000 Studierende. Dies ist auch ein 
Grund für das große kulturelle Angebot in der Stadt.

Das Rathaus von Lille mit den Fahnen der Stadt 
und des Landes im Vordergrund.
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Außergerichtliche Schlichtung 
und  Sühneverfahren
Sprechzeiten im Rechtsamt, Barfüßerstraße 17b, Zimmer 225, 
Telefon: 655-1329, Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 12:00 Uhr
Schiedsstellen: www.erfurt.de/ef109281

Besucherverkehr im Bürgeramt
Das Bürgeramt Erfurt (Standorte: Bürgermeister-Wagner-
Straße 1, Reichartstraße 8) arbeitet vorwiegend nach Termin-
vereinbarung. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie 
unter www.erfurt.de/buergeramt.
Für die Bereiche Meldeangelegenheiten, Kfz-Zulassung 

und Fahrerlaubnisangelegenheiten nutzen Sie bitte die  
Online- Terminvereinbarung unter 
www.erfurt.de/buer ger service.
Bitte bringen Sie zu Ihrem Termin Ihre Terminbestätigung und 
Ihren Personalausweis mit.
Die Ausländerbehörde (auslaenderbehoerde@erfurt.de) 
in der Schillerstraße 40 arbeitet ausschließlich mit vorheriger 
Terminvereinbarung per E- Mail.

Telefonische Sprechzeiten für alle Bereiche des Bürgeramtes sind:
Mo bis Fr von 09:00 bis 11:30 Uhr, Di von 14:00 bis 18:00 Uhr,   
Do von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Meldeangelegenheiten 655-7844
Kfz-Zulassung 655-7854
Fahrerlaubnisangelegenheiten 655-7834
Ausländerbehörde 655-4400
Standesamt/Urkundenstelle 655-7654
Standesamt/Eheschließung 655-7651
Standesamt/Staatsangehörigkeits- und Namensrecht 655-7670
Gewerbe- und Aufsichtsangelegenheiten 655-7801
Stadtordnungsdienst 655-7871
Bußgeldstelle (Reichartstraße 8) 655-7740
Fundbüro 655-7732

Technisches Rathaus, Warsbergstraße 3
Kartenstelle  655-3496
Bauinformationsbüro  655-3914
Bürgerservice Bauverwaltung  655-6021

Informationen zur Stadtratssitzung
1. Drucksachen

Die Tagesordnungen und Drucksachen für die öffentlichen Sit-
zungen des Stadtrates und der Ausschüsse können in den Bürger-
servicebüros und im Internet unter buergerinfo.erfurt.de 

eingesehen werden. Im Internet stehen die Daten ausschließlich 
für den Zeitraum ab 16.04.2012 zur Verfügung. Die Bekanntma-
chung der Tagesordnungen der öffentlichen Sitzungen der Aus-
schüsse erfolgt im Bürgeramt, Bürgermeister-Wagner-Straße 1.
2. Platzkarten

Besucher, die an der öffentlichen Sitzung des Stadtrates teil-
nehmen möchten, können im Vorfeld der Sitzung Platzkarten 
beim Sitzungsdienst im Rathaus, Zimmer 221, Telefon 655-1025 
während der Dienstzeit erhalten, da die Besucherplätze be-
grenzt sind.
3. Übertragung

Die Sitzung des Stadtrates wird im Internet als Live-Stream 
übertragen. Sie können die Sitzung auf der Internetpräsenz der 
Stadt Erfurt verfolgen und abrufen unter www.erfurt.de/

stadtrat.

http://www.erfurt.de/stadtrat
http://www.erfurt.de/stadtrat
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Das nächste Amtsblatt erscheint am 8. März 2025.

Amtlicher Teil

Bekanntmachung der Offenlegung 
des Ergebnisses der Grenzwieder-
herstellung und Abmarkung von 
Flurstücksgrenzen

In Erfurt, in der Gemarkung Schmira, Flur 3, Flur-
stück 61/64 wurde eine Liegenschaftsvermes-
sung in Form einer Grenzwiederherstellung und 
Abmarkung nach den Bestimmungen der §§ 9 
bis 15 des Thüringer Vermessungs- und Geoin-
formationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. 
Dezember 2008 (GVBl. S.574) in der geltenden 
Fassung durchgeführt. Betroffen von dieser 
Liegenschaftsvermessung ist auch folgendes 
Flurstück in der Gemarkung Schmira, Flur 3: 
Flurstück 61/12.

Über die Liegenschaftsvermessung und deren 
Ergebnis wurde eine Grenzniederschrift auf-
genommen. Diese Grenzniederschrift und die 
Dokumentation der Anhörung der Beteiligten 
sowie die dazugehörige Skizze können von den 
Beteiligten

vom 3. März 2025 bis 2. April 2025,
jeweils Montag bis Freitag,
in der Zeit von 07:30 bis 16:00 Uhr,

in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurs Rainer Pense, Markt 11, 
99310 Arnstadt, eingesehen werden.

Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG in der geltenden 
Fassung wird durch Offenlegung das Ergebnis der 
oben genannten Liegenschaftsvermessung be-
kannt gegeben. Das Ergebnis der Liegenschaftsver-
messung gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein 
Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung 
kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Of-
fenlegungsfrist bei Rainer Pense, Markt 11, 99310 
Arnstadt, schriftlich oder zur Niederschrift Wider-
spruch eingelegt werden.

Arnstadt, den 10.02.2025

gez.
Dipl.-Ing. Rainer Pense
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement  

und Geoinformation 

Flurbereinigungsbereich Mittelthüringen

Flurbereinigungsverfahren: Schmira 

Az.: 1-3-0110

Bekanntgabe des Flurbereinigungs-
planes und Ladung zum Anhörungs-
termin

1. Einladung zur Teilnehmerversammlung Flurbe-

reinigung Schmira

Die Eigentümer und die Erbbauberechtigten der 
zum Flurbereinigungsgebiet Schmira gehörenden 
Grundstücke sowie die Eigentümer von selbstän-
digem Gebäude- und Anlageneigentum, werden 
hiermit zur Teilnehmerversammlung eingeladen, 
die

am Donnerstag, dem 13. März 2025,  
um 18:00 Uhr,
im Saal in Schmira, Eisenacher Straße 3 in 
99094 Erfurt, OT Schmira,

stattfindet.

In dieser Versammlung wird der Vorstand der Teil-
nehmergemeinschaft der Flurbereinigung Schmira 
und das Thüringer Landesamt für Bodenmanage-
ment und Geoinformation, Flurbereinigungsbe-
reich Mittelthüringen anhand der nachstehenden 
Tagesordnung die Teilnehmer informieren.

Tagesordnung:
• Bericht zum Verfahrensstand
• Erläuterungen zur Bekanntgabe zum Flurberei-

nigungsplan
• Erläuterung der weiteren Verfahrensschritte

2. Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes

Gemäß § 59 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 
2794) wird der Flurbereinigungsplan den Beteilig-
ten im Zeitraum

Von Bis Jeweils täglich mit Terminvereinbarung

Montag
17. März 2025

Donnerstag
20. März 2025

08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr

Montag
24. März 2025

Donnerstag
27. März 2025

08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr

im Bürgerzentrum Schmira, Seestraße 18 in 99094 
Erfurt, OT Schmira, bekannt gegeben und liegt 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Um 
Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie um eine 
vorherige Terminvereinbarung.

Während dieser Zeit werden Mitarbeiter der Thü-
ringer Landgesellschaft mbH zur Aufklärung und 
Beantwortung von Fragen anwesend sein. Bitte 
bringen Sie den als Anlage beigefügten Auszug 
des Flurbereinigungsplanes zu den o. g. Terminen 
mit.

Während dieser Zeit können die Beteiligten außer-
dem in ihre neuen Grundstücke eingewiesen wer-
den und die neue Feldeinteilung auf Wunsch an 
Ort und Stelle erläutert bekommen.

Die Termine zur örtlichen Einweisung können tele-
fonisch vor und während der Offenlegung des Flur-
bereinigungsplanes vereinbart werden.

Um Wartezeiten zu vermeiden oder zu reduzieren, 
ist eine telefonische Terminvereinbarung für die 
Bekanntgabe unter 0361 4413-174 oder 0361 4413-219 
erforderlich. Es wird um Einhaltung der Terminab-
sprachen gebeten. Bei ortsansässigen Beteiligten 
kann eine eventuell gewünschte Grundstücksein-
weisung an Ort und Stelle zu einem gesondert ver-
einbarten Termin erfolgen.

3. Ladung zum Anhörungstermin

Im Flurbereinigungsverfahren Schmira findet die 
Anhörung der Beteiligten über den Inhalt des Flur-
bereinigungsplanes gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG

am Freitag, dem 28. März 2025,
um 13:00 Uhr,
im Bürgerzentrum Schmira, Seestraße 18 in 99094 
Erfurt, OT Schmira,

statt.

Die Beteiligten werden hiermit geladen als
a) Eigentümer ihrer dem Flurbereinigungsverfah-

ren unterliegenden Grundstücke,
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b) Inhaber von Rechten an Grundstücken, die dem 
Flurbereinigungsverfahren unterliegen,

c) Landempfänger im Neuen Bestand.

Widersprüche gegen den Inhalt des Flurbereini-
gungsplanes, insbesondere gegen die Abfindung 
und die Vermarkung der Grenzen des Flurbereini-
gungsgebietes, müssen die Beteiligten im Anhö-
rungstermin vorbringen. Vorherige Eingaben oder 
Vorsprachen beim TLBG oder bei sonstigen Stellen 
sind zwecklos und haben keine rechtlichen Wir-
kungen. Eine Auskunftserteilung, Erläuterung der 
Abfindung sowie örtliche Einweisung kann am Tag 
des Anhörungstermins nicht mehr erfolgen.

Beteiligte, die keinen Widerspruch erheben wol-
len, brauchen zum Anhörungstermin nicht er-
scheinen.

4. Zusendung von Auszügen aus dem Flurbereini-

gungsplan

Jeder Teilnehmer erhält als Anlage zu dieser La-
dung einen Auszug aus dem Flurbereinigungs-
plan, der seine neuen Grundstücke nach Fläche 
und Wert sowie das Verhältnis seiner Gesamtab-
findung zu dem von ihm Eingebrachten nachweist. 
Dieser Auszug soll den Teilnehmern unabhängig 
von der Erläuterung des Flurbereinigungsplanes 
im Bekanntgabetermin (Nr. 2) ermöglichen, ihre 
Abfindung tatsächlich und rechnerisch nachzu-
prüfen.

Dieser Auszug ist sowohl zu dem Termin zur Be-
kanntgabe des Flurbereinigungsplanes als auch 
zum Anhörungstermin mitzubringen.

5. Vertretungsbefugnis

Wer an der Wahrnehmung des Anhörungstermins 
verhindert ist, kann sich durch einen Bevollmäch-
tigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte muss 
seine Vertretungsbefugnis durch eine ordnungs-
gemäße Vollmacht nachweisen, die auch nach-
gereicht werden kann. Dies gilt auch für den Ehe-
mann, falls er seine Frau vertritt und umgekehrt. 
Vollmachtvordrucke können beim Thüringer Lan-
desamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion, Flurbereinigungsbereich Mittelthüringen, 
Hans-C.-Wirz-Straße 2, 99867 Gotha sowie bei der 
Thüringer Landgesellschaft mbH, Weimarische 
Straße 29 b, 99099 Erfurt kostenlos in Empfang ge-
nommen werden.

Die Vollmacht muss von einer dienstsiegelführen-
den Stelle (z. B. Stadt- oder Verbandsgemeindever-
waltung, Gerichts- oder Polizeibehörde) beglau-
bigt sein. Die Beglaubigung ist gebührenfrei.

Die Gebührenbefreiung bezieht sich nicht auf eine 
notarielle Beglaubigung.

Ohne Beglaubigung kann die Vollmacht vorerst 
anerkannt werden. Die Beglaubigung ist aber 
nachzuholen.

6. Datenschutzrechtlicher Hinweis

Im oben genannten Verfahren werden auf der 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c und e der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) perso-
nenbezogene Daten von Teilnehmern, sonstigen 
Beteiligten und Dritten verarbeitet.

Nähere Informationen zu Art und Verwendung 
dieser Daten, den zuständigen Ansprechpartnern 
sowie Ihren Rechten als betroffene Person kön-
nen Sie auf der Internetseite des TLBG im Bereich 
Datenschutz oder direkt unter https://tlbg.thue-

ringen.de/datenschutz abrufen. Auf Wunsch wird 
Ihnen auch eine Papierfassung zugesandt.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.thueringen.de/tlbg/flurbereinigung.

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie sich bitte an 
Herrn Pahling als Verfahrensleiter der Thüringer 
Landgesellschaft mbH unter 0361 4413174.

Gotha, 20.01.2025

(Dienstsiegel)

Im Auftrag

gez.
Leber
Referatsleiterin

Gewässerschau der Unteren Wasser-
behörde der Stadt Erfurt und die 
Verbandsschau des Gewässerunter-
haltungsverbandes Gera/Gramme im 
Frühjahr 2025

Die Untere Wasserbehörde der Stadt Erfurt führt 
die Gewässerschau laut § 100 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 in Verbindung mit 
§ 74 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 28. 
Mai 2019 im Frühjahr 2025 durch.

Sie wird verbunden mit der jährlichen Verbands-
schau des Gewässerunterhaltungsverbandes Gera/
Gramme (laut § 7 Abs.1 der Satzung des Gewässerun-
terhaltungsverbandes Gera/Gramme in Verbindung 
mit § 44 und 45 des Gesetzes über die Wasser- und 
Bodenverbände – Wasserverbandsgesetz – WVG).

Die Gewässerschauen der Unteren Wasserbehörde 
und die Verbandsschau des GUV Gera/Gramme an 
Gewässern II. Ordnung werden gemeinsam durch-
geführt.

Zu diesem Zweck wird laut § 74 Abs. 4 ThürWG 
durch die Untere Wasserbehörde eine Schaukom-
mission für die Gewässer II. Ordnung gebildet.

Als Schaubeauftragte des GUV Gera/Gramme 
wurde die Verbandsingenieurin des GUV Gera/

Gramme, Frau Anette Albrecht (Umlaufbeschluss 
der Verbandsversammlung 03-03/2020 vom 
30.12.2020), und als stellvertretende Schaubeauf-
tragte die Verbandsingenieurin, Frau Carmen Bal-
lin (Umlaufbeschluss 03-04/2020 vom 30.12.2020), 
benannt.

Für die Gewässer- bzw. Verbandsschau im Frühjahr 
sind folgende Fließgewässer zu folgenden Termi-
nen vorgesehen:

• Pfingstbach, ab Gemeindegrenze Erfurt/Klett-
bach bis Einmündung in den Linderbach/Ur-
bach am 11. März 2025
und

• Weißbach, ab Gemarkungsgrenze nach Bien-
städt bis Einmündung Hauptgraben unterhalb 
der Grundmühle in Töttelstädt am 12. März 2025

Bei der Durchführung der Gewässer- bzw. Ver-
bandsschau der Gewässer II. Ordnung entsteht die 
Notwendigkeit, Grundstücke durch die Schaukom-
mission und die Schaubeauftragten zu betreten. 
Das Betretungsrecht ist gesetzlich geregelt und 
begründet sich in § 101 Abs. 1 Wasserhaushaltsge-
setz vom 31. Juli 2009.

Durch die öffentliche Bekanntgabe über Gewäs-
ser- und Verbandsschauen und das Betretungs-
recht werden hiermit laut § 74 Abs. 6 (ThürWG) die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten der anlie-
genden Grundstücke und Gewässer informiert.

Ansprechpartner für die Gewässerschau ist die 
Untere Wasserbehörde Erfurt (Tel. 0361 655-2642) 
sowie für die Verbandsschau der GUV Gera/Gram-
me (Tel. 0361 655-1882).

Lummitsch
Amtsleiter
Umwelt- und Naturschutzamt

Der Wahlleiter macht öffentlich bekannt:

Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen

Gemäß § 17 (1), Satz 1 des Thüringer Gesetzes über 
die Wahlen in den Landkreisen und Gemeinden 
(Thüringer Kommunalwahlgesetz – ThürKWG) 
und § 17 der Thüringer Kommunalwahlordnung 
(ThürKWO) in seiner jeweils aktuellen Fassung for-
dere ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einrei-
chung von Wahlvorschlägen für die am 27.04.2025 

stattfindende Ortsteilbürgermeisterwahl in dem 
Ortsteil mit Ortsteilverfassung der Landeshaupt-
stadt Erfurt Wiesenhügel auf.

1.
In dem Ortsteil der Landeshauptstadt Erfurt 
mit Ortsteilverfassung Wiesenhügel wird am 
27.04.2025 ein Ortsteilbürgermeister als Ehren-

https://tlbg.thueringen.de/datenschutz
https://tlbg.thueringen.de/datenschutz
http://www.thueringen.de/tlbg/flurbereinigung


Nr. 4 | 19. Februar 2025 Seite 5Amtlicher Teil Amtsblatt der Stadt Erfurt

beamter der Gemeinde gewählt. Der Ortsteil-
bürgermeister wird für den Rest der laufenden 
gesetzlichen Amtszeit des Stadtrates der Landes-
hauptstadt Erfurt gewählt. Sollte nur ein oder kein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht werden, findet 
die Ortsteilbürgermeisterwahl ohne Bindung an 
Bewerber statt (§ 17 Nr. 8 ThürKWO).

Gemäß § 26 i. V. m. § 24 ThürKWG ist zum Ortsteil-
bürgermeister jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag 
das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 
sechs Monaten seinen Aufenthalt in dem Orts-
teil mit Ortsteilverfassung hat; der Aufenthalt in 
dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird vermu-
tet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit 
Ortsteilverfassung gemeldet ist. Bei mehreren 
Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend.

Für das Amt des Ortsteilbürgermeisters sind Perso-
nen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union besitzen, un-
ter denselben Bedingungen wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind ne-
ben der Bundesrepublik Deutschland:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn sowie Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeit-
punkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen Straftat 
in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befin-
det (§ 12 ThürKWG).

Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht 
gewählt werden, wer nicht die Gewähr dafür bie-
tet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus 
ist nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhält-
nis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für 
das Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zu-
lassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissent-
lich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbei-
ter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem 
Amt für Nationale Sicherheit oder mit Beauftrag-
ten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Ein-
holung der erforderlichen Auskünfte insbesondere 
beim Amt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einver-

standen ist und ihm die Eignung für eine Berufung 
in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 26 
(1) i. V. m. § 24 (3) Satz 3 ThürKWG).

1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürger-
meisters können von Parteien im Sinne des Artikels 
21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzel-
bewerbern eingereicht werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzel-
bewerber kann nur einen Wahlvorschlag einrei-
chen, der nur einen Bewerber enthalten darf und 
dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 (3) 
Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf 
nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; 
er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich er-
teilen, sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer 
Partei oder Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergrup-
pe muss den Namen und gegebenenfalls die Kurz-
bezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen. Dem Kennwort kann eine wei-
tere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das 
zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschlä-
ge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge 
müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahl-
vorschläge von Parteien und Wählergruppen müs-
sen die eigenhändigen Unterschriften von min-
destens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht 
Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person 
darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei 
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlaus-
schuss die Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und 
ein Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte 
und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt 
sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Un-
terzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, 
der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauf-
tragter und nicht auch der Stellvertreter bezeich-
net, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Ver-
hinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbind-
liche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die 
Erklärung des Beauftragten. Der Beauftragte und 
sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklä-
rung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter abberufen und 
durch andere ersetzt werden.

1.2
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergrup-
pe muss nach dem Muster der Anlage 5 zur ThürK-
WO enthalten:

a) den Namen und – sofern verwendet – das 
Kennwort der einreichenden Partei oder Wäh-
lergruppe

b) Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Beruf 
und Hauptwohnung des Bewerbers

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines 
Stellvertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtig-
ten unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, 
ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift

Dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergrup-
pe sind als Anlage beizufügen:

a) die Erklärungen des Bewerbers nach dem 
Muster der Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, 
dass er der Aufnahme in dem Wahlvorschlag 
zustimmt sowie die Erklärung des Bewerbers 
nach § 24 (3) Satz 3 ThürKWG

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach 
§ 15 (3) Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 (1) 
ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe 
durchzuführende Versammlung

c) die Versicherungen an Eides statt vom Ver-
sammlungsleiter und zwei weiteren Teilneh-
mern der Versammlung nach § 15 (3) Satz 2 
ThürKWG

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss 
nach dem Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürK-
WO den Nachnamen des Bewerbers als Kennwort, 
den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und 
die Anschrift des Bewerbers enthalten und soll 
unter Angabe des Vor- und Nachnamens sowie 
des Geburtsdatums die Unterschriften von min-
destens fünfmal so vielen Wahlberechtigten (dies 
entspricht für Wiesenhügel 50 Unterschriften) tra-
gen, wie weitere Mitglieder des Ortsteilrates zu 
wählen sind.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers sind als 
Anlage beizufügen:

 – die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem 
Muster der Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist

 – die Erklärung nach § 24 (3) Satz 3 ThürKWG

2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe 
aufgestellte Bewerber muss in einer zu diesem 
Zweck für das Wahlgebiet einberufenen Ver-
sammlung von den im Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitgliedern der Partei oder Angehörigen der 
Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 
Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Be-
werbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vor-
zustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen 
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Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versamm-
lung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch 
eine Versammlung von Delegierten, die von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe aus der Mitte einer wie oben beschriebe-
nen Mitgliederversammlung zu diesem Zweck 
gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl 
des Bewerbers, Ort und Zeit der Versammlung, die 
Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesen-
den ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Versammlungsleiter und zwei wei-
tere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem 
Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass 
jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstel-
lungsversammlung vorschlagsberechtigt war und 
dass den sich für die Aufstellung bewerbenden 
Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und 
ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer 
solchen Versicherung an Eides statt zuständig. Er 
gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des 
§ 156 des Strafgesetzbuches.

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, 
die nicht aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundes-
tag, im Thüringer Landtag oder im Stadtrat der 
Landeshauptstadt Erfurt vertreten sind, müssen 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von vier-
mal so vielen Wahlberechtigten (dies entspricht 
für Wiesenhügel 40 Unterschriften) unterstützt 
werden, wie weitere Mitglieder des Ortsteilrates 
zu wählen sind.

3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahl-
vorschlagsträger eines gemeinsamen Wahlvor-
schlags im Stadtrat vertreten ist, benötigt bei Ein-
reichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten 
(dies entspricht für Wiesenhügel 40 Unterschrif-
ten) wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl in ihrer Gesamtheit im Stadtrat aufgrund 
desselben gemeinsamen Wahlvorschlags ununter-
brochen vertreten sind oder wenn einer der betei-
ligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen 
einzelnen Wahlvorschlag keiner Unterstützungs-
unterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlags-

träger seit der letzten Wahl ununterbrochen im 
Bundestag, Thüringer Landtag oder im Stadtrat 
vertreten ist.

3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erfor-
derlich, wenn eine Partei oder Wählergruppe mit 
einem geänderten oder neuen Namen einen Wahl-
vorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehr-
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 
(1), Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften nach der Einrei-
chung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter 
der Landeshauptstadt Erfurt bis zum 24.03.2025, 
18:00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- 
und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Ge-
burtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahllei-
ter mit dem Wahlvorschlag verbunden und begin-
nend mit dem Tag nach der Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten

Montag, Mittwoch und Freitag:
 von 09:00 bis 12:30 Uhr
Dienstag und Donnerstag: von  09:00 bis 11:30 Uhr
 und 12:30 bis 18:00 Uhr
Montag, den 24.03.2025: von 09:00 bis 18:00 Uhr

im Bürgeramt, Raum 112, Bürgermeister-Wagner-
Straße 1, 99084 Erfurt, ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie 
wegen Krankheit oder einer körperlichen Beein-
trächtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, den Eintragungs-
raum aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Ein-
tragungsschein. Die Eintragung kann in diesem 
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre 
Unterstützung für einen bestimmten Wahlvor-
schlag erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, 
die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen. Die wahlberechtigte Person hat auf dem 
Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, 
dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Eintragungsscheines vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschrif-
ten ausgeschlossen sind Bewerber von Wahlvor-
schlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine 
andere Unterstützungsliste eingetragen haben 
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl 
unterzeichnet haben. Hat ein Wahlberechtigter 
mehrere Wahlvorschläge für dieselbe Wahl unter-
zeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahl-
vorschlägen ungültig. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.

3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers 
noch nicht die erforderliche Zahl an Unterschrif-
ten, so wird dieser Wahlvorschlag vom Wahlleiter 
mit einer Liste zur Leistung der noch erforder-
lichen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) 
verbunden und beginnend mit dem Tag nach der 
Einreichung des Wahlvorschlags ausgelegt. Die 
Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der 
Bekanntmachung der Aufforderung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 14.03.2025 bis 18:00 Uhr 

beim Wahlleiter, Herrn Norman Bulenda, 99084 
Erfurt, Fischmarkt 1 (Amt für Datenverarbeitung, 
Abteilung Statistik und Wahlen), eingereicht 
sein. Eingereichte Wahlvorschläge können nur 
bis zum 14.03.2025 bis 18:00 Uhr durch gemein-
same schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch 
schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurück-
genommen werden.

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahl-
vorschlag eingereicht, so wird die Wahl ohne Bin-
dung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.

6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom 
Wahlleiter unverzüglich auf Mängel überprüft und 
die Beauftragten oder die Einzelbewerber aufge-
fordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Män-
gel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 
24.03.2025, 18:00 Uhr, behoben sein. Am 25.03.2025 

tritt der Wahlausschuss zusammen und beschließt, 
ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch 
das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thü-
ringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforde-
rungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. 
Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit 
nach der Zulassung des Wahlvorschlags, aber vor 
der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

7.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten je-
weils in männlicher und weiblicher Form.

Erfurt, 19.02.2025

N. Bulenda
Wahlleiter

Hinweis:

Die zur Einreichung eines Wahlvorschlags er-
forderlichen Formulare erhalten Sie im Büro des 
Wahlleiters. Anforderungen können per E-Mail 
unter wahlbehoerde@erfurt.de oder telefonisch 
(0361 655-1497) gestellt werden.

mailto: wahlbehoerde@erfurt.de
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Bekanntmachung des Fundbüros

Das Fundverzeichnis für den Monat Januar 2025 
kann an der Infostelle im Rathaus, im Fundbüro 
und auf www.erfurt.de/fundverzeichnis eingese-
hen werden.

Einladung der Jagdgenossenschaft 
Egstedt-Waltersleben

Am Mittwoch, dem 12. März 2025, um 16:00 Uhr 
findet im Landhaus Rhodaer Grund (Hubertus-
straße 24, 99094 Erfurt) die Mitgliederversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Egstedt-Waltersle-
ben statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Beschlussfassung über die Anpassung der 

Jagdpacht
4. Beschlussfassung über den Pachtvertragsab-

schluss (Gemarkung Egstedt) auf dem Wege 
der freihändigen Vergabe 

5. Kassenbericht
6. Entlastung des Vorstandes und Kassierers

7. Beschlussfassung über Reinertrag und die Ver-
wendung der Pachteinnahmen

8. Sonstiges

Der Jagdvorstand

Einladung der Jagdgenossenschaft 
Ermstedt-Gottstedt

Am Donnerstag, dem 13. März 2025, um 19:00 Uhr 
findet im Versammlungsraum der Agrar GmbH & 
Co. KG Ermstedt in Erfurt OT Ermstedt, Zimmern-
supraer Straße 1, die nächste Mitgliederversamm-
lung statt, zu der alle Jagdgenossen recht herzlich 
eingeladen sind.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes 
3. Kassenbericht
4. Diskussion
5. Beschluss über die Feststellung des Reinertra-

ges aus der Jagdnutzung für die Jagdjahre 
2023/2024 und 2024/2025

6. Beschluss über die Verwendung des Reiner-
trages aus der Jagdnutzung für die Jagdjahre 

2023/2024 und 2024/2025
7. Beschluss über die Entlastung des Vorstehers, 

des Vorstandes und des Kassenführers für die 
Jagdjahre 2023/2024 und 2024/2025

8. Informationen/Verschiedenes

Der Jagdvorsteher

Einladung der Jagdgenossenschaft 
Stotternheim

Die Jagdgenossenschaft Stotternheim lädt alle 
Jagdgenossen zur öffentlichen Versammlung am 
Freitag, dem 21. März 2025, 19:00 Uhr in die Gast-
stätte „Deutsches Haus“ in Stotternheim ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung 
2. Rechenschaftsbericht 2024
3. Kassenbericht 
4. Entlastung des Vorstands und des Kassenführers
5. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages 
6. Plan 2025/26
7. Sonstiges

Der Jagdvorstand

Nichtamtlicher Teil

Ausschreibungen

Bau-, Dienst- und Lieferleistungen

Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadt-
kämmerei, Verdingungsstelle, Fischmarkt 1, 99084 
Erfurt; Telefon 0361 655-1281; E-Mail verdingungs-

stelle@erfurt.de

Alle Angaben zur unseren laufenden Ausschrei-
bungen erhalten Sie unter www.erfurt.de/aus-

schreibungen sowie Hinweise zur elektronischen 
Vergabe unter www.erfurt.de/ef123959.

Ende der Ausschreibungen

Aufruf zur Mitgestaltung der 
Denkmaltage Erfurt 2025

Vom 9. bis 14. September 2025 feiern die Erfurter 
Denkmaltage unter dem Motto der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz „Wert-voll: unbezahlbar oder 
unersetzlich?“ ihre 32. Ausgabe. Ein besonderes 
Highlight ist das 700-jährige Jubiläum der steiner-
nen Krämerbrücke, die während der Denkmaltage 
im Fokus steht.

Alle Denkmaleigentümer und -pfleger sind wieder 
eingeladen, ihr Denkmal und dessen unschätz-
baren Wert im Rahmen der Erfurter Denkmaltage 
zu präsentieren. Ob historische Fassaden, kunst-
volle Schnitzereien oder gelebte Traditionen – ge-
meinsam soll gezeigt werden, wie wertvoll und 
unersetzlich Denkmale für Geschichte, Kultur und 
Gemeinschaft sind.

Interessierte, die die Erfurter Denkmaltagen (9. bis 
13. September) und den Tag des offenen Denkmals 
(14. September) mitgestalten möchten, können 
sich bis zum 17. April 2025 bei der Kulturdirektion 
melden:

Stadtverwaltung Erfurt
Kulturdirektion/Kulturmarketing
Denkmaltage
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt
E-Mail: denkmaltage@erfurt.de

Erfurt zählte zum Jahreswechsel 
215.199 Einwohner

Zum 31. Dezember 2024 zählt die Landeshaupt-
stadt Erfurt laut Einwohnermelderegister 215.199 
Einwohner mit Hauptwohnsitz, wovon 105.172 

männlich und 110.027 weiblich sind. Damit sinkt 
die Zahl der Einwohner gegenüber dem Vorjahr 
um 1.068 Personen. 

Die negative Einwohnerentwicklung resultiert 
maßgeblich aus dem negativen Geburtensaldo 
und nicht erzielten Wanderungsgewinnen. Sprich: 
Die Zahl der Geburten ging zurück und es zogen 
weniger Personen als erwartet nach Erfurt. Nach 
aktueller Einschätzung – endgültige Daten ste-
hen erst zum 31. März 2025 fest – ist die Anzahl 
der  Geburten im Jahr 2024, wie in ganz Thüringen, 
weiter gesunken. Sie liegt bei knapp 1.400. Dem 
gegenüber stehen schätzungsweise 2.500 Sterbe-
fälle und ein leichter Wanderungsverlust von 70 
Personen. 

In den städtischen Stadtteilen leben aktuell 
114.577, in den Großwohnsiedlungen 55.757 und 
in den dörflichen Ortsteilen 44.865 Einwohner. 
Gegenüber dem Vorjahr verloren die städtischen 
Stadtteile 869, die Großwohnsiedlungen 325 Ein-
wohner. Die dörflichen Stadtteile konnten dage-
gen in Summe 126 Einwohner hinzugewinnen.

Insgesamt konnten 18 Stadtteile Einwohner ge-
winnen. Die meisten Einwohnergewinne verzeich-
neten die Stadtteile Gispersleben (+201), Johanne-
splatz (+87) und Mittelhausen (+67). Die meisten 

http://www.erfurt.de/fundverzeichnis
mailto: denkmaltage@erfurt.de
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Einwohnerverluste waren in den Stadtteilen An-
dreasvorstadt (-346), Ilversgehofen (-194) und Mel-
chendorf (-157) festzustellen.

Die Zahl der in Erfurt lebenden Ausländer liegt 
aktuell bei 27.380. Gegenüber dem Vorjahr ist dies 
ein Anstieg um 499 Personen. Damit verzeichnet 
die Landeshauptstadt Erfurt aktuell einen Auslän-
deranteil von 12,7 Prozent.

Detaillierte Angaben zur Bevölkerung der Lan-
deshauptstadt Erfurt sowie deren 53 Stadtteile 
per 31. Dezember 2024 sind demnächst auf www.

erfurt.de/statistik einsehbar.

Erste Sitzung des Beirates für 
Menschen mit Behinderungen

Der Beirat für Menschen mit Behinderungen fun-
giert als wichtiger Ansprechpartner für alle The-
men rund um Inklusion, Barrierefreiheit und die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. Das 
Gremium besteht aus Mitgliedern verschiedener 
Vereine, Verbände, Organisationen und der Stadt-
ratsfraktionen. Es bildet damit einen repräsen-
tativen Querschnitt der Menschen mit Behinde-
rungen, die in der Landeshauptstadt Erfurt leben. 
Der Beirat trifft sich nach Bedarf, mindestens aber 
dreimal im Jahr.

Die Sitzungstermine für das Jahr 2025 lauten wie 
folgt:

6. März 2025
24. April 2025
26. Juni 2025
11. September 2025
27. November 2025

Die Sitzungen beginnen um 15:00 Uhr und finden 
im Technischen Rathaus, Warsbergstraße 3, 99092 
Erfurt statt. Sie sind öffentlich, alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, 
teilzunehmen und sich aktiv in die Diskussionen 
einzubringen.

Kontakt:

Beirat für Menschen mit Behinderungen
Geschäftsstelle
Fischmarkt 1
99084 Erfurt
Tel. 0361 655-1012
E-Mail: behindertenbeauftragte@erfurt.de

FSJ-Kultur im Erinnerungsort 
Topf & Söhne

Der Erinnerungsort Topf & Söhne ist 2025/2026 
wieder Einsatzstelle für junge engagierte Men-
schen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur ab-
solvieren möchten.

Gesucht werden zwei kulturell und zeitgeschicht-
lich interessierte junge Freiwillige zur Unterstüt-
zung und Mitarbeit bei museumspädagogischen 
Projekten und der Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Hilfe im organisatorischen und technischen Be-
reich. Es wird ihnen die Möglichkeit geboten, sich 
mit eigenen Projekten einzubringen, mit anderen 
Freiwilligen auszutauschen und mit der histo-
risch-politischen Bildungsarbeit sowie kulturellen 
Themen auseinanderzusetzen.

Jugendliche können sich über die Landesvereini-
gung kulturelle Jugendbildung Thüringen e. V. bis 
zum 15. März 2025 anmelden. 
Weitere Informationen: www.lkj-thueringen.de

Softwareanpassungen verzögern den 
Versand von Gebührenbescheiden

Das Garten- und Friedhofsamt erreichten in den 
zurückliegenden Tagen vermehrt Anfragen zum 
Versand von Gebührenbescheiden.

Seit dem 1. Januar 2025 gelten neue gesetzliche Re-
gelungen zur Umsatzsteuer, die eine Anpassung 
von Satzungen, Tarifen und Verträgen erforder-
lich machen. Auch die Friedhofsgebührensatzung 
ist von diesen Änderungen betroffen. Diese neue 
Regelung zur Umsatzsteuer erfordert komplexe 
Systemanpassungen, die aktuell noch nicht voll-
ständig umgesetzt sind.

Bis die Umstellung der Buchhaltungssoftware ab-
geschlossen ist, bleibt der Versand der Gebühren-
bescheide daher ausgesetzt. „Wir arbeiten mit 
Hochdruck an der Umstellung, um den regulären 
Betrieb schnellstmöglich wieder aufnehmen zu 
können“, erklärt Marko Fröbel, Leiter der Abteilung 
Friedhofs- und Bestattungswesen. Sobald die Soft-
wareaktualisierung erfolgreich abgeschlossen ist, 
werden die ausstehenden Bescheide umgehend 
versendet.

Veranstaltungen in den Seniorenklubs

Gesellige Spielerunde sucht neue Teilnehmer

Jeden Montag ab 13:00 Uhr findet im Seniorenklub 
Daberstedt an der Hans-Grundig-Straße 25 eine 
gesellige Spielerunde statt. Die Seniorinnen und 
Senioren spielen verschiedene Gesellschaftsspiele 
und freuen sich über neue Mitspieler. Die Teilnah-
me ist kostenfrei und eine Voranmeldung nicht 
notwendig. Der Seniorenklub ist von Montag bis 
Donnerstag von 10:00 bis 16:00 Uhr und freitags 
von 9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet und barrierearm 
über das Gartentor erreichbar.

Buchlesung mit Walther Kehr

Walther Kehr liest am Donnerstag, 6. März 2025, 
ab 14:00 Uhr im Seniorenklub Daberstedt an der 
Hans-Grundig-Straße 25 aus seinem Buch „Blühen-

des Thüringen – Gärten, Parkanlagen, Naturland-
schaften“. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Gemeinsame Handarbeiten

Ein neues Angebot gibt es im Seniorenklub Alt-
stadt an der Weitergasse 25. Zweimal monatlich 
treffen sich Interessierte zum Stricken, Häkeln und 
Filzen. Es ist ein offenes und kostenfreies Ange-
bot. Die nächsten Termine finden am 11. März und 
25. März 2025, jeweils von 13:30 bis 15:30 Uhr, statt.

Informationen zur Patientenverfügung

Christine Gohles von der Mobilen Ethikberatung der 
Johanniter informiert am Dienstag, 18. März 2025, 
ab 10:00 Uhr kostenfrei zur Patientenverfügung im 
Seniorenklub Altstadt an der Weitergasse 25.

Diaschau und Lesung mit Hans Dieter Paul

Der Autor Hans Dieter Paul zeigt am Dienstag, 18. 
März 2025, ab 14:00 Uhr Dias zum Buch „Bekannt-
schaft in einem Ehebett – ein Leben voller Reiseer-
lebnisse“. Der Eintritt ist frei. In dem Buch erzählt 
er autobiografisch von seinen Reiseerlebnissen in 
der DDR und nach der Wende.

Musikschule Erfurt sucht Tanz be-
geisterte

Nicht nur Instrumental- und Gesangsunterricht 
werden von der Musikschule Erfurt angeboten. 
Auch die Sparte Tanz hat einen festen Platz im 
Repertoire. Für die verschiedenen Kurse werden 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene gesucht, die 
Freude an Bewegung zur Musik haben.

Seit 61 Jahren gibt es Tanzklassen an der Musik-
schule Erfurt. Gegründet wurden sie 1964 von Rein-

Spielerisch studieren Kinder in der Musikschule 
Erfurt kleine Tänze ein.

http://www.erfurt.de/statistik
http://www.erfurt.de/statistik
mailto: behindertenbeauftragte@erfurt.de
http://www.lkj-thueringen.de
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hild Weber-Harnisch, seit 2008 ist Tanzpädagoge 
und Choreograf Sten Mitteis verantwortlich für 
die Grundausbildung im Bühnentanz.

Bühnentanz – das vereint Ballett, Modern Dance 
und Jazz Dance. Nähern sich die Kleinsten der Be-
wegung zur Musik noch spielerisch und studieren 
erste kleine Tänze ein, bringen die „Großen“ beein-
druckende Choreografien auf die Bühne. Los geht es 
bei den „Tanzmäusen“ ab einem Alter von etwa vier 
Jahren. Wer am Ball bleibt – oder später einsteigt – 
kann bei den Nachwuchstänzern bzw. beim Tanz-
unterricht aktiv werden und hier die ganze Palette 
des Bühnentanzes kennen- und erlernen.

Erwachsene, die einen sportlichen Ausgleich zum 
Berufsleben suchen, können bei „Gesund durch 
Tanzen“ einsteigen. Hier treffen Elemente von 
modernem Tanz und Ballett auf Yoga- und Pilates-
Übungen – ideal, um Muskeln aufzubauen, Stress 
abzubauen und die Kondition auf sanfte Weise zu 
trainieren.

Wer mehr über die einzelnen Angebote für ver-
schiedene Alters- und Erfahrungsstufen und die 
Trainingszeiten erfahren möchte, kann sich tele-
fonisch unter 0361 655-1506 oder per E-Mail an 
musikschule@erfurt.de melden.

Wildverbiss und Schälschäden im 
Wald werden begutachtet

Im Forstamt Erfurt-Willrode laufen die Vorarbei-
ten für das neue Verbissgutachten. Ab Februar 
starten die Inventurtrupps mit den Außenaufnah-
men. Waldbesitzer und Jäger können bei Interesse 
teilnehmen, informiert das Forstamt.

Das forstliche Gutachten zur Situation der Wald-
verjüngung und zum Umfang der Schälschäden 
ist gesetzlich vorgeschrieben und wird forstamts-
weise für die Landkreise in Thüringen erstellt. Die 
Ergebnisse fließen dann in die nächsten Drei-Jah-
res-Abschusspläne für die Schalenwildarten Reh-, 
Dam-, Muffel- und Rotwild ein. Die Dichte dieser 
Wildarten soll so reguliert werden, dass sich in 
den jeweiligen Waldgesellschaften die Haupt-
baumarten natürlich verjüngen können.

Im Forstamt Erfurt-Willrode erfolgen die Außen-
aufnahmen ab Mitte Februar mit einem festen 
Aufnahmeteam in nach bestimmten Parametern 
ausgewählten Waldbeständen. Im Vorfeld wer-
den Jagdgenossenschaften und Waldbesitzende 
über Veröffentlichungen in den Amtsblättern in-
formiert. So soll diesen die Teilnahme ermöglicht 
werden, um die Außenaufnahmen für das Gutach-
ten so transparent wie möglich zu gestalten. Es 
wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieses Stich-
probenverfahren höchstens für die Bezugseinheit 
Forstamt bzw. Landkreis aussagefähig ist, nicht 
jedoch für einzelne Forstreviere oder Jagdbezirke.

Bei Teilnahmeinteresse können die Termine im 
Forstamt Erfurt-Willrode erfragt werden (Tel. 
036209 43020).

Neue Gleichstellungsbeauftragte 
berufen

Die Stadtverwaltung Erfurt hat eine neue Gleich-
stellungsbeauftragte. Susette Schubert ist seit 
Januar im Team Stadt Erfurt: „Ich freue mich sehr 
auf die neue Aufgabe und werde meine fachliche 
Expertise mit großem Engagement einbringen.“

Die diplomierte Sozialpädagogin – sie hat in Er-
furt an der Fachhochschule studiert – bringt um-
fassende Erfahrungen und Kompetenzen auf die-
sem Gebiet mit, unter anderem war sie als Leiterin 
des Gleichstellungs- und Familienbüros an der 
Universität Erfurt tätig. Zuletzt arbeitete sie bei 
einer NGO und war Leiterin eines Projektes für die 
muttersprachliche psychosoziale Beratung von ge-
flüchteten Menschen.

OB Andreas Horn: „Die Arbeit der Gleichstellungs-
beauftragten ist ein zentraler Bestandteil unserer 
Bestrebungen, Chancengleichheit, Vielfalt und 
Gerechtigkeit in allen Bereichen der Stadtver-
waltung zu fördern. Frau Schubert wird mit ihrer 
Expertise und ihrem Einsatz dazu beitragen, die 
bestehenden Strukturen zu stärken und neue Im-
pulse zu setzen.“

Aufgrund noch laufender Verfahren ist Susette 
Schubert zunächst auf Widerruf bestellt. Horn wei-
ter: „Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ramona 
Stöckigt bedanken, die in den zurückliegenden 
Monaten zusätzlich zu ihrer Aufgabe als Schwer-
behindertenvertretung auch als amtierende stell-
vertretende Gleichstellungsbeauftragte fungierte 
und Susette Schubert auch weiterhin unterstüt-
zen wird.“

Jugendamt sucht Pflegeeltern

Nicht jedes Kind erhält von seinen leiblichen El-
tern ein förderliches familiäres Umfeld, um sich 
liebevoll und altersgerecht entwickeln zu können. 
Die Gründe dafür können vielfältig sein. Das Ju-
gendamt sucht deshalb permanent nach Pflegefa-
milien, die sich Kindern in solchen Situationen an-
nehmen. Sie bieten ihnen einen vertrauensvollen 
Ort des Schutzes, der Fürsorge und der Nestwärme. 
Die Pflegeeltern stehen den Kindern bei der Bewäl-
tigung der erlebten familiären Krisen zur Seite, 
geben ihnen Zuwendung, eine neue Orientierung 
und unterstützen sie beim Heranwachsen.

Welche Anforderungen an Pflegefamilien gestellt 
werden und welche Unterstützung diese seitens 
des Jugendamtes bekommen, erfahren Interessier-
te zu den Sprechzeiten des Jugendamtes Dienstag 
09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr sowie 
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 15:00 
Uhr, telefonisch unter 0361 655-4704 oder per E-
Mail an sdj.jugendamt@erfurt.de.

Thüringen Ausstellung: Erfurt macht mit

Starke Präsenz zeigt die Stadt Erfurt auch in die-
sem Jahr wieder auf der Thüringen Ausstellung 
vom 8. bis 16. März in der Messe Erfurt. „Haus. Gar-
ten. Leben“ lautet in diesem Jahr das Motto der be-
liebten Verbrauchermesse, die bereits zum 35. Mal 
Trends und Innovationen rund um das Zuhause 
und fürs Wohlbefinden präsentiert. Schwerpunkt 
in den drei Messehallen ist das Thema Bauen/Re-
novieren/Sanieren/Energie sparen.

Mehrere städtische Ämter knüpfen an die Erfolge 
der Vorjahre an und nutzen die größte Verbraucher-
messe des Freistaats als Informationsplattform 
für die Erfurter und ihre Gäste. Für blühende Früh-
lingspracht sorgen beispielsweise das Garten- und 
Friedhofsamt gemeinsam mit dem Egapark und 
weiteren Kooperationspartnern in der Sonderschau 
„Gärten im Wandel der Zeit“, einem Highlight im 
Rahmenprogramm der Messe. Mit von der Partie ist 
außerdem auch der Thüringer Zoopark Erfurt.

Mit zwei weiteren Spezialmessen, der „Hochzeit 
& Feste“ (8./9. März) und der „Thüringer Gesund-
heitsMesse“ (15./16. März) verdoppelt sich sogar 
das Messevergnügen an den beiden Wochenen-
den zum unveränderten Eintrittspreis. Für weitere 
Attraktivität sorgen tägliche Sonderthemen, vom 
Seniorentag (Montag) und Partner- und Ehren-
amtstag (Donnerstag) über den Konditorentag 
(Dienstag) und Wursttag (Mittwoch) bis hin zu 
den Familienwochenenden mit nützlichen Infor-
mationen, Mitmachaktionen und Ausflugstipps 
für alle Generationen.

Weitere Informationen in Internet: 
www.thuerigen-ausstellung.de

 © Stefan Baumgarth
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Aktuelle Kursangebote der Volkshochschule
Nachhilfe mit der VHS

Zur Verbesserung der schulischen Leistung sowie 
der Lernergebnisse bietet die Volkshochschule 
 Erfurt Nachhilfekurse für Kinder und Jugendliche an.

Erfahrene Dozentinnen und Dozenten unterstüt-
zen in den Unterrichtsfächern Deutsch, Englisch, 
Französisch, Mathematik, Chemie und Physik. Kur-
se zu weiteren Unterrichtsfächern können in indi-
vidueller Absprache eingerichtet werden.

Die Kurse können flexibel und abgestimmt auf 
die Bedürfnisse Ihres Kindes geplant und durchge-
führt werden. Informationen zum Ablauf und der 
Anmeldung unter Tel.: 0361 655-2965.

Lernen mit Erfolgsgarantie: Gehirngerechte Lern-

strategien für nachhaltige Ergebnisse

In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden bewähr-
te, gehirngerechte Lernstrategien kennen, die es 
ihnen ermöglichen, Wissen schneller und nachhal-
tiger aufzunehmen.
Kurs: 25-10631
dienstags, 25.02. – 18.03.2025, 18:40 – 20:10 Uhr
Gebühr: 32,00 Euro, erm. 25,60 Euro
Dozent: Edwin Eobaldt

Portugiesisch A1.1

Kurs: 25-41801
mittwochs, 26.02. – 18.06.2025, 17:00 – 18:30 Uhr
Gebühr: 120,00 Euro, erm. 96,00 Euro
Dozentin: Ana Paula Portela

Japanischer Holzdruck

Kurs: 25-20540

Sa und So, 01.03. – 02.03.2025, 10:00 – 16:00 Uhr
Gebühr: 84,00 Euro, erm. 71,20 Euro
Dozentin: Masami Saito

Kreativ Workshop: Canva für Einsteiger

Kurs: 25-52050
montags, 03.03. – 24.03.2025, 17:00 – 19:15 Uhr
Gebühr: 48,00 Euro, erm. 38,40 Euro
Dozentin: Claudia Bock

Achtsamkeit mit sich und seinem Umfeld

Kurs: 25-10716
Mo, 03.03. und Mi, 13.03.2025, 17:00 – 18:30 Uhr
Gebühr: 16,00 Euro, erm. 12,80 Euro
Dozentin: Jutta Jost

Familienforschung – Ahnenforschung leicht ge-

macht

Kurs: 25-10194
dienstags, 04.03. – 11.03.2025, 18:00 – 21:00 Uhr
Gebühr: 32,00 Euro, erm. 25,60 Euro
Dozentin: Annelie Hubrich

Alte deutsche Schrift? Kurrentschrift? Sütterlin?

Historische Quellen lesen lernen! (Anfängerkurs)
Kurs: 25-10196
montags, 10.03. – 24.03.2025, 17:00 – 18:30 Uhr
Gebühr: 24,00 Euro, erm: 19,20 Euro
Dozentin: Dr. Antje Bauer

Warum wir auf Arbeit mehr streiten müssen!?

Es werden Konfliktkompetenzen an die Hand ge-
ben, um für den nächsten Streit auf Arbeit gut ge-
wappnet zu sein.
Kurs: 25-55060

Di, 11.03.2025, 18:00 – 21:00 Uhr
gebührenfrei
Dozentin: Lia Görges

Stretching

Kurs: 25-32722
dienstags, 11.03. – 27.05.2025, 18:30 – 19:30 Uhr
Gebühr: 52,00 Euro, erm. 41,60 Euro
Dozentin: Fiona Drechsler

Beruf oder Berufung – wie Sie Ihre wahre Bestim-

mung finden

Kurs: 25-56010
Do, 13.03.2025, 17:30 – 19:00 Uhr
Gebühr: 8,00 Euro
Dozentin: Lisa Marie Erber

Vision Board – der Weg zu Ihren wahren Träumen 

und Zielen

Kurs: 25-31618
Mittwoch, 19.03.2025, 17:00 – 19:15 Uhr
Gebühr: 15,99 Euro, zzgl. 10,00 Euro Materialkosten
Dozentin: Lisa Marie Erber

Workshop Meditation

Kurs: 25-31601
Fr, 21.03.2025, 10:00 – 14:15 Uhr
Gebühr: 20,00 Euro, erm. 16,00 Euro
Dozentin: Viola Grötz

Anmeldungen können per E-Mail an volkshoch-

schule@erfurt.de gesendet werden. Auch vor Ort 
in der Schottenstraße 7 und telefonisch unter 
0361 655-2950 stehen die Mitarbeitenden in der 
Geschäftsstelle für Fragen gern zur Verfügung. 

Veranstaltungen der Stadt- und Regionalbibliothek
Märchen und andere Wahrheiten: „Märchen vom 

Glück: Das Kleeblatt“

Das Erzählcafé ist eine Gesprächsrunde für Groß 
und Klein. Die Bibliotheksmitarbeitenden stellen 
Schätze aus dem Kinderbucharchiv vor und kom-
men mit den Gästen ins Gespräch.
Do, 20.02.2025, 11:00 Uhr
Ort: Bibliothek Johannesplatz, Wendenstraße 23

Samstagstreff im Leseland

Bei der Vorlesestunde für Vorschulkinder entdecken 
die Teilnehmenden mit Vorleserin Anneke bezau-
bernde Geschichten und aufregende Erzählungen.
Sa, 22.02.2025, 10:30 Uhr
Ort: Kinder- und Jugendbibliothek, Marktstraße 21
Anmeldung: 0361 655-1595

V macht schlau: Gesund essen bei Rheuma – Tipps 

und Tricks für den Alltag

Die Ernährungswissenschaftlerin Antje Beck von 

der Verbraucherzentrale Thüringen spricht in ei-
nem Vortrag über ausgewogene und entzündungs-
hemmende Ernährung. Beck verrät, welche Nähr-
stoffe besonders wichtig sind und wie sich diese 
in den täglichen Speiseplan integrieren lassen.
Do, 27.02.2025, 14:00 Uhr
Ort: Bibliothek Domplatz, Domplatz 1

Technik-Donnerstag

Bei dieser Mitmachaktion für Kinder ab sechs Jah-
re bauen und programmieren die Teilnehmenden 
gemeinsam unter Anleitung in der Technothek der 
Kinder- und Jugendbibliothek.
Do, 27.02.2025, 15:30 Uhr
Ort: Kinder- und Jugendbibliothek, Marktstraße 21
Anmeldung: 0361 655-1595

Leseclub in der Hauptbibliothek am Domplatz

Der Lesetreff findet an jedem letzten Donnerstag 
im Monat statt und ist offen für alle, die gerne 

lesen, erzählen oder einfach nur zuhören wollen. 
Teilnehmende bringen ihre aktuelle Lieblingslek-
türe mit, egal ob Roman oder Sachbuch, Klassiker 
oder Neuerscheinung. Zudem gibt es Lesetipps 
von den Mitarbeitenden der Bibliothek.
Do, 27.02.2025, 17:00 Uhr
Ort: Bibliothek Domplatz, Domplatz 1

Geschichten für Kleine – Dr. Brumm geht wandern

Die Leseaktion für Kinder ab drei Jahre und deren Fa-
milien findet jeden ersten Dienstag im Monat statt. 
Dieses Mal geht es mit dem Bilderbuch von Daniel 
Napp „Dr. Brumm geht wandern“ ab in die Berge. Dr. 
Brumm macht sich zusammen mit seinen Freunden 
Pottwal und Dachs auf in ein verrücktes Abenteuer.
Di, 04.03.2025, 16:00 Uhr
Ort: Bibliothek Berliner Platz, Berliner Platz 1

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenfrei.
Mehr unter: www.erfurt.de/bibliothek

mailto: volkshochschule@erfurt.de
mailto: volkshochschule@erfurt.de
http://www.erfurt.de/bibliothek
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Gemeinsam stark durch Crowdfunding
Die Erfurt Crowd feiert in diesem Monat ihren drit-
ten Geburtstag. In dieser Zeit wurden insgesamt 42 
Projekte mit der angepeilten Zielsumme beendet. 
Darunter waren ein großes Fußballturnier für Kin-
dergartenkinder, ein Flugzeug fürs außerschuli-
sche Lernen, ein Tierbegegnungshof, Klassen- und 
Bildungsfahrten für Schüler, Essen für Bedürftige, 
Ausstattung für Karnevals- und Sportvereine, Pro-
jekte für mehr Vielfalt in Erfurt, Thüringer Schloss-
konzerte, Musik mit Senioren gegen das Vergessen 
und noch viel mehr. 2.084 Unterstützer haben ge-
meinsam mit den Stadtwerken Erfurt die beacht-
liche Fördersumme von insgesamt 143.063 Euro 
zusammengetragen.

2024 kamen knapp 61.000 Euro zusammen, die 
durch die Stadtwerke Erfurt um weitere knapp 
7.000 Euro ergänzt wurden. Insgesamt 940 Perso-
nen haben im vergangenen Jahr die unterschied-
lichen Ideen von Erfurtern für Erfurter finanziell 
unterstützt.

Das erste erfolgreiche Projekt 2024 starteten Conny 
Fiebig und ihr Mann im Erfurter Ortsteil Ermstedt. 
Dort bauen sie schrittweise mit der Dorfgemein-
schaft den ehemaligen Konsum zu einem Treff-
punkt und Kommunikationsort für die Ermstedter 
um. Conny Fiebig: „Der Erfolg unserer Idee auf der 
Erfurt-Crowd war ein Anfang, ein wichtiger Mosaik-
stein für den Ausbau. Wir haben uns um weitere 
Fördermöglichkeiten bemüht. Unser Projekt wird 
in den kommenden zwei Jahren durch das Pro-
grammbüro Neulandgewinner gefördert und durch 
die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt 
unterstützt. Das Programm fördert lokale Bürgerin-
itiativen in ländlichen Regionen Ostdeutschlands, 
die mit unkonventionellen Ideen die Lebensquali-
tät in ihrer Umgebung verbessern wollen. Unser 
Konsum lebt. Ab dem Sommer soll ein Wochenend-

Café an ausgewählten Wochenenden öffnen. Im Au-
gust steht das dritte Konsum-Konzert an und nach-
dem das Dorfkino im letzten Jahr so toll gestartet 
ist, wollen wir auch in diesem Jahr wieder ein Kin-
der- und ein Erwachsenen-Kino durchführen.“

Neben dem Dorfkonsum verzeichneten 16 Projekte 
im vergangenen Jahr einen Erfolg auf der Erfurt-
Crowd.

„An einem Geburtstag schaut man nicht nur zu-
rück, sondern vor allem nach vorn. Auch für das 
aktuelle Jahr sind wieder verschiedene Sonder-
aktionen mit besonderen finanziellen Anreizen 
geplant“, gibt SWE-Konzerngeschäftsführer Peter 
Zaiß einen Ausblick auf das aktuelle Jahr. Unab-
hängig von den Sonderaktionen kann jeder Erfur-
ter ein Vorhaben auf der Erfurt-Crowd starten. Das 
funktioniert dank der Unterstützer von Fairplaid, 
dem Betreiber der Plattform, die viele kommunale 
Unternehmen nutzen, ganz einfach. Auf Wunsch 
wird Interessenten auch ein Workshop angeboten.

Was ist die Erfurt-Crowd?

Die Erfurt-Crowd bietet Vereinen, Organisati-
onen, Initiativen, Schulen sowie Privatperso-
nen die Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte 
vorzustellen, um diese mit der Unterstützung 
von vielen Menschen zu finanzieren und ein 
Netzwerk aufzubauen. Gestartet wurde das 
Vorhaben von den Stadtwerken Erfurt. Unter-
stützt werden können Projekte mit sozialen, 
sportlichen oder kulturellen Inhalten oder im 
Bereich der Kinder- und Jugendbildung. Wie 
das funktioniert und welche Projekte aus Er-
furt aktuell auf Unterstützung hoffen, steht 
auf www.erfurt-crowd.de.

Der Konsum in Ermstedt und das Freiwilligenteam  © Steve Bauerschmidt

Engagiert in Erfurt – 
Angebote zum Ehrenamt

Viele Erfurterinnen und Erfurter engagieren sich in 
ihrer Freizeit bereits für andere. Für alle, die diese 
Erfahrung auch machen möchten, veröffentlichen 
wir aktuelle Angebote der Erfurter Engagement-
agentur „erna“.

Bürotätigkeiten für ein kleines Theater

Ein kleines, 2023 gegründetes Erfurter (Umwelt-)
Theater sucht Unterstützung bei einfachen Büro-
tätigkeiten. Wer Freude an organisatorischen Auf-
gaben hat und Teil eines engagierten Projekts sein 
möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden. 
Da das Theater noch dabei ist, Reichweite auf-
zubauen, leistet jede helfende Hand einen wert-
vollen Beitrag. Das Theater engagiert sich dafür, 
Kunst und Kultur – insbesondere für Kinder und 
Jugendliche – zu fördern, erlebbar zu machen und 
ästhetische Werte im zwischenmenschlichen Mit-
einander zu vermitteln.

Hilfe im Kaufhaus des Herzens

Im Kaufhaus des Herzens bekommen bedürfti-
ge Menschen, was ihnen im Alltag fehlt. Damit 
möchten die Mitarbeitenden es jedem Menschen 
ermöglichen, sich eine Grundausstattung zuzu-
legen, die zu einem lebenswerten Leben beiträgt. 
Damit diese Wünsche erfüllt werden können, 
braucht es helfende Hände, die Spenden anneh-
men, sortieren und sie auf Funktionalität über-
prüfen. Genauso wichtig ist es, die Besucherinnen 
und Besucher mit einem Lächeln zu begrüßen und 
sie bei ihrem Anliegen zu unterstützen. Die Öff-
nungszeiten des Kaufhauses richten sich nach den 
Kapazitäten der Ehrenamtlichen.

Unterstützung älterer Menschen im Alltag

Gemeinsam alt werden – und zwar zu Hause – ist ein 
Wunsch von vielen. Doch das geht manchmal nicht 
ohne die Unterstützung anderer Menschen. Bei der 
Bürgerhilfe Erfurt sind Personen ab 18 Jahren will-
kommen, die eine sinnvolle Aufgabe suchen. Eine 
kostenfreie 30-stündige Weiterbildung bereitet 
die Ehrenamtlichen auf die unterschiedlichen Auf-
gaben vor. Die Möglichkeiten, sich einzubringen, 
sind vielfältig und reichen von der Unterstützung 
beim Einkaufen über das Wechseln einer Glühbir-
ne bis hin zur Begleitung bei Behördengängen. Die 
älteren Menschen sind für jede Hilfe sehr dankbar.

Wer mehr über die einzelnen Angebote verschie-
dener gemeinwohlorientierter Organisationen 
erfahren möchte, kann sich direkt an die Erfur-
ter Engagementagentur wenden. Eine persön-
liche Beratung ist Montag und Donnerstag von 
10:00 bis 14:00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 
14:00 bis 18:00 Uhr und nach Vereinbarung mög-
lich. Die „erna“, ein Projekt der Bürgerstiftung 
Erfurt, befindet sich in der Johannesstraße 175. 
Um Voranmeldung unter 0361 21852457 oder an 
info@erna-erfurt.de wird gebeten.

http://www.erfurt-crowd.de
mailto: info@erna-erfurt.de
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Sicherheit geht vor: Kranke Bäume müssen gefällt werden
120 Fällungen geplant | Langfristige Erhaltungsmaßnahmen für Laubbäume kaum umsetzbar

Aktuell werden im gesamten Stadtgebiet notwen-
dige Baumfällungen vorgenommen. Sie sind auf-
grund von Erkrankungen, nachlassender Vitalität 
der Bäume und damit verbundenen Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit unumgänglich.

„Bereits im Dezember wurde bei drei Bäumen an 
der Thomaskirche die Rußrindenkrankheit diagnos-
tiziert. Diese aggressive Pilzerkrankung zersetzt das 
Holz schnell und verläuft für den Baum tödlich. Eine 
Bekämpfung ist nicht möglich“, erklärt Werner Dar-
gel, Baumkontrolleur im Garten- und Friedhofsamt. 

Da ein Sicherungsschnitt nicht ausreichte, müssen 
die Bäume nun vollständig entfernt werden. Ins-
gesamt werden im Rahmen der Fällsaison etwa 120 
Bäume gefällt. „Die geplanten Fällungen sind mit 
dem Umwelt- und Naturschutzamt abgestimmt“, 
erklärt Jens Düring vom Umwelt- und Naturschutz-
amt. „Im Rahmen der Baumschutzsatzung und un-
serer Selbstverpflichtungserklärung prüfen wir jede 
erforderliche Fällung sorgfältig“, ergänzt Düring.

Ein Großteil der betroffenen Bäume ist bereits 
abgestorben oder weist nur noch geringe Lebens-

zeichen auf. Zudem sind mehrere Bäume von der 
Rußrindenkrankheit befallen. Weitere Bäume ha-
ben ihre Standsicherheit verloren, da ihre Wurzeln 
nicht mehr ausreichend im Boden verankert sind. 
Von den Fällungen betroffen sind verschiedene 
Baumarten, darunter Ahorn, Esche, Mehlbeere und 
Pappel. Es handelt sich sowohl um junge als auch 
sehr alte Exemplare. Während einige der Bäume 
mit einer Höhe von sechs Metern relativ klein sind, 
erreichen andere imposante Höhen von über 18 
Metern.

Für viele Laubbäume sind langfristige Erhal-
tungsmaßnahmen nicht mehr umsetzbar. Alter, 
klimatische Belastungen wie Hitze und Verdich-
tung sowie Folgeschäden durch Krankheiten oder 
Schädlinge führen zum Absterben. Rückschnitte 
können das Leben einzelner Bäume verlängern, 
bieten jedoch keine nachhaltige Lösung. Zum 
Schutz der Artenvielfalt bleiben einige Bäume als 
sogenannte Habitatbäume erhalten. Hierbei wer-
den die Kronen oder große Teile davon entfernt, 
während Höhlen oder Rindenspalten als Lebens-
räume für Käfer, Fledermäuse und Vögel bestehen 
bleiben. 

Die zu fällenden Bäume werden in geeigneten Be-
reichen durch neue ersetzt. Die ersten Neupflan-
zungen sind für Herbst 2025 oder Frühjahr 2026 
vorgesehen.

Die Rußrindenkrankheit verläuft für einen Baum tödlich. Die Pilzerkrankung ist einer von mehreren 
Gründen, die zu Baumfällungen im Stadtgebiet führt.

Gemeinsam in die Pedale treten
Der Zeitraum für das diesjährige Stadt-
radeln in Erfurt steht fest: Vom 18. Au-
gust bis zum 7. September 2025 heißt 
es wieder Kilometer sammeln auf dem 
Fahrrad. Die Landeshauptstadt nimmt 
zum 16. Mal an der internationalen 
Kampagne des Klima-Bündnis e. V. teil.

Traditionell wird das Stadtradeln 
mit einer gemeinsamen Ausfahrt am 
18. August 2025 gestartet. Die Stadt-
verwaltung kooperiert in diesem Jahr 
mit „Doitnau“, einer Erfurter Initiati-
ve zur Förderung der Fahrradkultur. 
Gemeinsam sind zahlreiche Events 
rund um das Stadtradeln geplant. 
„Zusammen können wir die Fahrrad-
kultur in Erfurt entscheidend weiter-
entwickeln“, freut sich Erfurts Rad-
verkehrsbeauftragter Dirk Büschke.

Im vergangenen Jahr beteiligten 
sich über 3.500 aktive Radlerinnen 

und Radler in 187 Teams aus den 
unterschiedlichsten Bereichen – von 
Sportvereinen über Unternehmen 
bis hin zu Schulen. Gemeinsam leg-
ten sie 688.137 Kilometer zurück.

Jedes Jahr spendet die Stadtverwal-
tung pro gefahrene 1.000 Kilometer 
ein Baum. „Auch in diesem Jahr wer-
den wir mit dem Stadtradeln wieder 
einen Beitrag zur Aufforstung unserer 
Wälder leisten. Das hat inzwischen 
Tradition, macht Spaß und trägt im 
doppelten Sinne zum Klimaschutz 
bei“, sagt Sylvia Hoyer, Abteilungslei-
terin Nachhaltigkeitsmanagement 
im Umwelt- und Naturschutzamt.

Der Anmeldezeitraum für das Stadt-
radeln beginnt Anfang April. Auch 
die Stadtverwaltung Erfurt wird wie-
der mit einem eigenen Team vertre-
ten sein.

Neue Weiden für die Geraaue
In den nächsten Tagen und Wochen 
werden 1.000 Weidenstecklinge an 
den Ufern der Gera zwischen der 
„Entenbrücke“ südlich der Straße 
der Nationen und dem Kilianipark 
in Gispersleben eingebracht. Damit 
soll der Lebensraum von Bibern auf-
gewertet werden.

Mit den Weidenstecklingen kann 
zum einen der Verlust an Bäumen 
und Sträucher durch die Biberakti-
vitäten ausgeglichen werden. Zum 
anderen verbessern sich damit die 
Uferstrukturen. Das hilft auch vielen 
anderen Arten, die an und in der Gera 
leben.

„Die kurzen Weidenhölzer werden 
direkt am Uferrand eingeschlagen 
und treiben schon nach kurzer Zeit 
Wurzeln in den feuchten Unter-
grund. Im Frühjahr treiben sie an den 

schlafenden Knospen aus und bilden 
im besten Fall nach wenigen Jahren 
größere Sträucher und Bäume“, er-
klärt Jörg Lummitsch, Leiter des Um-
welt- und Naturschutzamtes.

Die Durchführung übernimmt die 
Lebenshilfe Erfurt mit ihrer Natur-
schutztruppe, die seit einem Jahr 
verlässlicher Partner ist. „Ich freue 
mich, dass wir mit der Lebenshilfe 
Erfurt eine wichtige Stütze für unse-
re Naturschutzarbeit haben“, sagt 
Lummitsch.

Die Weidenstecklinge stammen aus 
Schnittmaßnahmen des Garten- und 
Friedhofsamtes an Kopfweiden in 
Erfurt, die regelmäßig wieder ein-
gekürzt werden müssen, damit sie 
stabil bleiben. „Das ergibt eine Win-
Win-Situation und einen guten re-
gionalen Kreislauf“, so Lummitsch.
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Archäologie-Ausstellung öffnet

Ab dem 21. Februar zeigt das Stadtmuseum Erfurt 
die neue Dauerausstellung „Nabel der Welt. Er-
furts archäologische Schätze“ im Kellergewölbe 
des Hauses. Die thüringische Landeshauptstadt 
war und ist ein begehrter Aufenthaltsort von Mil-
lionen Menschen, Schauplatz bedeutender histo-
rischer Ereignisse und in weiträumige Austausch-
beziehungen eingebunden. Es ist den idealen 
natürlichen Verhältnissen und der optimalen Ver-
kehrslage zu danken, dass im Erfurter Raum seit 
dem Holozän nahezu lückenlos Spuren menschli-
cher Kulturen zu finden sind.

Die Ausstellung präsentiert das reiche archäo-
logische Erbe in fünf Themenwelten: Vom Jäger 
zum Städter, Innovation, Austausch, Rituale und 
Zentralort. Mittels der archäologischen Fundstü-
cke aus verschiedenen Epochen werden vielfältige 
Aspekte beleuchtet, die dazu anregen, Bezüge zur 
eigenen Lebenswelt herzustellen. So knüpft die 
Schau im „Haus zum Stockfisch“ an Alltagswissen 
und Gegenwartsfragen an.

Mehr unter: www.erfurt.de/gm150286 

Künstlerisches Arrangement „Bronzezeit“  
 © Marcel Krummrich 

Deportation von Sinti und Roma

Anfang März 1943 wurden die Erfurter Sinti und 
Roma vom Nordbahnhof nach Auschwitz-Birke-
nau deportiert. Zuvor waren sie in einem Zwangs-
lager im Erfurter Norden festgehalten, kriminal-
polizeilich erfasst und menschenverachtenden 
„rassenbiologischen“ Untersuchungen ausgesetzt 
worden. Diese hatten zum Ziel, die angebliche 
„Rassenzugehörigkeit“ der Betroffenen zu bestim-
men, um ihnen dadurch eine vermeintlich biolo-
gisch begründete „kriminelle Veranlagung“ nach-
zuweisen.

Die thematische Führung durch die Daueraus-
stellung „Techniker der ‚Endlösung‘“ im Erinne-
rungsort Topf & Söhne am 4. März um 17:00 Uhr 
nimmt das Schicksal dieser Opfergruppe in den 
Blick und zeichnet die Mittäterschaft der Firma J. 
A. Topf & Söhne am Völkermord an Sinti und Roma 
im Konzentrations- und Vernichtungslager Ausch-
witz-Birkenau nach. Das Unternehmen stellte der 
SS Öfen für die Beseitigung der Leichen in Birke-
nau zur Verfügung und zögerte nicht, technische 
Lösungen zur „Optimierung“ des Mordens in den 
Gaskammern dort zu liefern.

Vom Nordbahnhof deportierte die Kriminal-
polizei Sinti und Roma aus Erfurt.

Nerly-Ausstellung endet

Am Sonntag, dem 23. Februar, geht die Ausstel-
lung „Friedrich Nerly – Von Erfurt in die Welt“ mit 
großem Erfolg zu Ende. Bis dahin gelten noch die 
verlängerten Öffnungszeiten von jeweils 10:00 bis 
21:00 Uhr.

Am 23. Februar bieten Dr. Claudia Denk und Thomas 
von Taschitzki um 11:00 Uhr eine dialogische Ab-
schlussführung an. Thematisiert wird Nerlys unge-
wöhnliche Lebensreise. In einem Überblick werden 
die drei Hauptstationen vorgestellt: seine Lehrjah-
re in Hamburg, seine Jahre als brillanter Freilicht-
maler in Rom sowie seine Erfolgsjahre in Venedig. 

Die Schau ist das Ergebnis eines vierjährigen Be-
standserforschungs- und Restaurierungsprojektes 
zum Werk des in Erfurt geborenen Malers Friedrich 
Nerly. Durch die Förderung zahlreicher Stiftungen 
konnte neben der Restaurierung von 25 Werken 
auch der 512-seitige Ausstellungskatalog realisiert 
werden. Über 15.000 Menschen haben die Aus-
stellung, die von zahlreichen Veranstaltungen be-
gleitet wurde, seit der Eröffnung am 16. November 
2024 besucht.

Blick in die Ausstellung 
 © Dirk Urban

Holocaust-Überlebender erzählt seine Geschichte
Erinnerungsort Topf & Söhne lud Jugendliche zum Zeitzeugengespräch mit Dr. Leon Weintraub ein

Über 150 Gäste, vor allem Schülerinnen und Schü-
ler, konnten am 31. Januar im Erinnerungsort Topf 
& Söhne Dr. Leon Weintraub, einem der letzten 
Überlebenden des Holocaust, begegnen. Er be-
richtete auf eindrückliche Weise von seiner Verfol-
gung während der Zeit des Nationalsozialismus 
und beantwortete die Fragen der Jugendlichen.

Leon Weintraubs Kindheit endete mit dem deut-
schen Überfall auf Polen am 1. September 1939. 
Wenig später errichteten die Nationalsozialisten 
ein jüdisches Ghetto in seiner Heimatstadt Łódź. 
In der Folgezeit musste der Jugendliche unter quä-
lendem Hunger Zwangsarbeit leisten. Im Sommer 
1944 wurde die Familie nach Auschwitz-Birkenau 
deportiert und bei der Ankunft voneinander ge-
trennt. Seine Mutter wurde unmittelbar danach in 
den Gaskammern ermordet, ihr Leichnam in den 

Öfen von Topf & Söhne verbrannt. Durch seinen 
Mut, sich heimlich einem Häftlingstransport an-
zuschließen, entkam Leon Weintraub im Winter 
1944 aus Auschwitz-Birkenau. In den Folgemona-
ten wurde er in mehrere Lager verschleppt. Mitte 
April 1945 konnte er während eines französischen 
Angriffs von einem Transport fliehen und so sein 
Leben retten. Ein Großteil seiner Familie wurde im 
Holocaust ermordet. Ihnen gegenüber empfindet 
Dr. Leon Weintraub die Verpflichtung, die Erinne-
rung an „diese furchtbare Zeit als Mahnung und 
Warnung“ wach zu halten. Auch seine Mitmen-
schen ruft er zu dieser Verantwortung auf: „Das 
ist die Pflicht aller denkenden Menschen, aller 
demokratischen Menschen, im Gegensatz zu den 
Rechtsradikalen, die durch ihre Menschenverach-
tung, Fremdenverachtung, nicht weit davon sind, 
dass sie sowas denken.“

Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem 
Bildungswerk Verdi Thüringen und der Konrad-
Adenauer-Stiftung organisiert. 

Der 99-jährige Dr. Leon Weintraub während sei-
nes Vortrags im Erinnerungsort Topf & Söhne

http://www.erfurt.de/gm150286
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Neue Halle und neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz
Unterstützung von Land und Bund ermöglichte Anschaffung von drei Löschgruppenfahrzeugen

Große Übergabeaktion zwischen Stadtverwaltung 
und Landesregierung: Am 31. Januar erhielten die 
Feuerwehr Erfurt eine neue Fahrzeughalle Katas-
trophenschutz am Mühlweg im Erfurter Norden 
und drei Freiwillige Feuerwehreinheiten neue 
Fahrzeuge. Dadurch ist der Katastrophenschutz in 
Erfurt besser aufgestellt. Oberbürgermeister And-
reas Horn, Innenstaatssekretär Norman Müller und 
der kommissarische Leiter des Amtes für Brand-
schutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, 
Torsten Hinsche, luden zu der feierlichen Überga-
be an den Standort der neuen Fahrzeughalle.

Die bisherige Fahrzeughalle der Erfurter Feuer-
wehr an der Meuselwitzer Straße im Ortsteil Mar-
bach wurde seit 14 Jahren genutzt. Längst aber ist 
sie zu klein und mit 13 Fahrzeugen überlastet. „Wir 
erwarten zahlreiche Zuführungen von Technik, die 

dort keinen Platz gefunden hätte“, sagt Hinsche. 
Geplant war ursprünglich die Integration der Fahr-
zeughalle in das Leitstellenprojekt.

Die neue Halle ist viermal größer mit 30 Stell-
plätzen für Fahrzeuge und Anhänger des Katas-

trophenschutzes sowie Umkleide-, Sanitär- und 
Aufenthaltsräumen. Ein Aufenthaltsraum kann für 
die Aus- und Fortbildung genutzt werden und die 
neue Halle bietet auch ausreichend Lagermöglich-
keiten für Katastrophenschutz-Material und Neu-
zuführungen an Fahrzeugen und Technik.

Ein Fahrzeug des Bundes (links) und zwei Fahrzeuge des Landes verstärken den Katastrophenschutz.

Staatssekretär Norman Müller, Oberbürgermeis-
ter Andreas Horn und der kommissarische Feuer-
wehr-Chef Torsten Hinsche (von links) übergaben 
ein Fahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Gis-
persleben.

Schule profitiert von Fördermitteln in Millionenhöhe
Zuwendungsbescheid für energetische Sanierung der Grundschule am Kleinen Herrenberg übergeben

Mehr als viereinhalb Millionen Euro aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
fließen in die energetische Sanierung der Grund-
schule am Kleinen Herrenberg (Grundschule 3). 
Der Zuwendungsbescheid über EFRE-Mittel in 
Höhe von 4.502.736,00 Euro wurde am 10. Februar 
von Steffen Schütz, dem Thüringer Minister für 
Digitales und Infrastruktur, an Oberbürgermeis-
ter Andreas Horn übergeben.

Das Projekt profitiert neben den EFRE-Mitteln auch 
von einer KfW-Förderung von bis zu 1.520.000,00 
Euro sowie zusätzlichen Fördermitteln aus dem 
Schulinvestitionsprogramm des Landes in Höhe 

von 5.000.000,00 Euro. Die voraussichtlichen Ge-
samtkosten der Sanierung belaufen sich auf ca. 
17 Millionen Euro. Die energetische Optimierung 
des Projekts führt zu einer deutlichen Reduktion 
des Primärenergiebedarfs sowie der Treibhausgas-
emissionen um jeweils ca. 87 %. Diese Effizienz-
steigerung unterstreicht den hohen Anspruch an 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

Das Schulgebäude am Muldenweg soll zukünftig 
der neue Standort für die Grundschule am Kleinen 
Herrenberg (Grundschule 3) werden, die derzeit an 
der Scharnhorststraße ansässig ist. Die geplanten 
Maßnahmen umfassen eine Generalsanierung des 

Bestandsgebäudes sowie den Anbau einer Aula 
und eine Erschließungszeile entlang des komplet-
ten Klassenraumtraktes. Ein Personenaufzug im 
mittleren Teil des Gebäudes gewährleistet Barrie-
refreiheit in allen Geschossen.

Im Rahmen der energetischen Sanierung werden 
die Fenster und Türen ausgetauscht und erneuert, 
ein neues Wärmedämmverbundsystem (WDVS) 
wird angebracht, das Dach umfassend und der 
Fußboden zum Erdreich teilweise gedämmt sowie 
ein außenliegender Sonnenschutz angebracht. 
Um die Energieversorgung zu optimieren, wird die 
Wärmeversorgung von Gas auf Fernwärme umge-
stellt. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage 
installiert, die einen wichtigen Beitrag zur Nut-
zung erneuerbarer Energien leistet und künftig 
einen Teil des Eigenbedarfs an Elektroenergie de-
cken soll. Innovative Maßnahmen zur Regenwas-
serbewirtschaftung werden umgesetzt, um die 
Folgen von Starkregenereignissen zu minimieren. 
Hierzu werden Retentionsdächer angebracht, die 
das Regenwasser zurückhalten, und ein Teil der 
Dächer wird extensiv begrünt.

Die ersten Sanierungsarbeiten am Schulgebäude 
haben bereits begonnen. Die Abbrucharbeiten der 
nicht statisch relevanten Gebäudeteile wurden 
bereits im November 2024 abgeschlossen. Die Roh-
bauarbeiten sollen im Sommer 2025 beginnen.

Weitere Informationen zum Bauvorhaben gibt es 
unter www.erfurt.de/schulbauportal.

OB Andreas Horn (rechts) nahm den symbolischen Fördermittel-Scheck von Infrastrukturminister Stef-
fen Schütz entgegen. Auch Baudezernent Matthias Bärwolff freute sich über die Zuwendung.

http://www.erfurt.de/schulbauportal
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Neue Halle und neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz
Unterstützung von Land und Bund ermöglichte Anschaffung von drei Löschgruppenfahrzeugen

Ein Fahrzeug des Bundes (links) und zwei Fahrzeuge des Landes verstärken den Katastrophenschutz.

Staatssekretär Norman Müller, Oberbürgermeis-
ter Andreas Horn und der kommissarische Feuer-
wehr-Chef Torsten Hinsche (von links) übergaben 
ein Fahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Gis-
persleben.

Politiker unterstützen Modellvorhaben Südost
Bundesbauministerin und weitere Vertreter der Bundes- und Landespolitik im Gespräch zur „Neuen Mitte“

Zu einem intensiven fachlichen Austausch über 
das Modellvorhaben Erfurt Südost trafen sich am 
4. Februar 2025 Vertreter der Bundes- und Landes-
politik – in Teilen in der Rolle als Fördermittelge-
ber – mit der Stadtverwaltung Erfurt.

Veranlasst hatte das Treffen der Staatsminister im 
Kanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung 
für Ostdeutschland, Carsten Schneider, der sich in 
den letzten Jahren bereits für das Erfurter Modell-
vorhaben einsetzte. So machte sich auch dessen 
Parteikollegin Klara Geywitz, die für die Förde-
rung zuständige Bundesministerin für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen, erstmals ein 
Bild vom Erfurter Projekt.

Nach der Begrüßung an der Baustelle des zukünfti-
gen Stadtteilzentrums am Drosselberg fokussierte 
sich der Austausch auf das Kernprojekt im Erfurter 
Modellvorhaben: die „Neue Mitte Südost“. Nach 
den Ausführungen des Amtes für Stadtentwick-
lung bestanden weder Zweifel an der Komplexität 
des geplanten Stadtumbaus am Abzweig Wiesen-
hügel noch an der Notwendigkeit, die Entwick-
lung der Plattenbaugebiete im Südosten durch 
den Umbau zu verbessern. Sönke Bohm, Leiter des 
Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung, 
warb insbesondere damit, dass sich die Stadt Er-
furt mit einem besonders modellhaften Projekt für 
die Förderung beworben hat. Schließlich ist es das 
Förderziel des Bundes, dass große städtebauliche 

Maßnahmen innovative Lösungen für die Entwick-
lung von Stadtteilen hervorbringen und damit Er-
kenntnisse für die bestehenden Förderprogramme 
gewonnen werden.

Während drei Erfurter Bauprojekte bereits 2023 
und 2024 gestartet sind, lässt die „Neue Mitte“ auf 
sich warten: Zwei Verkehrsstudien, ein Planungs-
wettbewerb und diverse Beteiligungsformate 
waren nötig, um die groben Umrisse des Projekts 
zu klären, sodass aktuell in einem europaweiten 
Vergabeverfahren alle nötigen Planungsleistun-
gen an geeignete Büros vergeben werden. „Wir ge-
hen konsequent weiter, Schritt für Schritt“, erklärt 
Bohm den umfangreichen und zeitaufwändigen 
Projektablauf. Klara Geywitz, die die Erkenntnisse 
der Modellvorhaben mit nach Berlin nehmen will, 
fasste nach der Diskussion zusammen: „Kommu-
nen müssen bereits vor der Konzepterstellung in 
die Lage versetzt werden, die Bevölkerung vor Ort 
intensiv zu beteiligen.“ Auch die Förderung für 
Planung und Bau sollten entkoppelt werden, um 
den Städten und Gemeinden die nötige Planungs-
zeit einzuräumen.

Das Erfurter Modellvorhaben ist bis Ende 2026 be-
fristet, erste Signale für eine Verlängerung hatte 
es im Herbst 2024 gegeben. Die nötige Zeit für den 
Bau der „Neuen Mitte Südost“ einzuräumen, befür-
worteten auch die Gäste im Family-Club. „Es darf 
nicht bei Planungen bleiben“, warnte Bodo Rame-
low, Thüringer Landtagsabgeordneter und ehema-
liger Thüringer Ministerpräsident, und warb zum 
Abschluss dafür, das Projekt weiterhin gemeinsam 
zu unterstützen.

Große Runde am und im Family-Club am Drosselberg: Gemeinsam mit Bundesbauministerin Klara Ge-
ywitz, Staatsminister Carsten Schneider, dem Landtagsabgeordneten Bodo Ramelow und Staatssekre-
tär Dr. Tobias Knoblich (von links) fand ein Austausch zum Modellvorhaben Südost statt.

Zur Stärkung des Katastrophenschutzes in Erfurt 
kann die benötigte Ausrüstung zur Ausstattung 
der Einsatzkräfte bei Einsätzen innerhalb und 
außerhalb der Stadt Erfurt in geeigneter Form ge-
lagert werden. Das betrifft auch Ausrüstung zur 
Hochwasserabwehr wie Sandsäcke, ein mobiler 
Hochwasserschutzwall und Sandsackfüllsysteme 
zur effektiven Bekämpfung von Gefahren durch 
Hochwasser und Starkregen.

Rund 180 ehrenamtliche Helfer sowie Einsatzkräf-
te der Hilfsorganisationen gehören dem Katastro-
phenschutz in Erfurt an. Im Jahr 2024 gab es sieben 
Einsätze, darunter Betreuungseinsätze im Zusam-
menhang mit Gewaltandrohung an Schulen und 
im Thüringenpark, die Sicherstellung des Sanitäts-
dienstes bei der Fußball-Europameisterschaft in 
Leipzig, beim Hochwassereinsatz Bayern und im 
Saarland sowie der Betreuung Betroffener nach 
einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A4. Die 
Feuerwehreinheiten Ilversgehofen und Bischleben 

erhielten jeweils ein Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 
20 KatS) des Freistaates Thüringen. Es handelt sich 
dabei um ein geländefähiges Allrad-Fahrgestell 
mit modernen Fahrassistenzsystemen. Diese bei-
den Fahrzeuge verfügen über eine umfangreiche 
Ausstattung für den Hochwassereinsatz, die Was-
serförderung und zur Vegetationsbrandbekämp-
fung und werden gemeinsam im Katastrophen-
schutz-Einsatzzug Wasser aufgestellt.

Ein sogenanntes Löschgruppenfahrzeug Katas-
trophenschutz (LF KatS Bund) des Bundes mit 
gleichem Einsatzspektrum ging wiederum an die 
Feuerwehreinheit Gispersleben und wird im Ka-
tastrophenschutz-Einsatzzug Retten verwendet.

Alle Fahrzeuge werden auch im Tagesgeschäft der 
Feuerwehr Erfurt eingesetzt und zusammen mit 
der Ausbildung/Schulung an den Standorten sorgt 
dies bei den Kameraden der drei Feuerwehreinhei-
ten für Routine im Umgang mit den Fahrzeugen.
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Positive Bilanz: Erfurt feiert Rekord-Tourismusjahr 2024
Mehr als eine Million Übernachtungen in der Landeshauptstadt | Zahl der internationalen Gäste steigt

Die Landeshauptstadt hat 2024 ihr bisher bestes 
touristisches Jahr verzeichnet: Mit voraussichtlich 
1.065.000 Übernachtungen wurde ein Zuwachs 
von rund acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
erreicht. Besonders erfreulich ist der Anstieg der 
internationalen Besucherzahlen um 19 Prozent, 
wobei die Schweiz, die USA und die Niederlande 
zu den wichtigsten Quellmärkten gehörten.

Die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG) 
kann auf ein erfolgreiches Stadtführungsjahr zu-
rückblicken. 2024 begleiteten die Stadtführer der 
ETMG etwa 9.250 Gruppen mit insgesamt 178.300 
Teilnehmern zu den schönsten Orten der Stadt. Be-
sonders beliebt waren Führungen durch die histo-
rische Altstadt, auf der Zitadelle Petersberg und zu 
den Unesco-Welterbestätten.

Gut beraten und herzlich willkommen – so fühlen 
sich die Besucherinnen und Besucher der Erfurt 
Tourist Information am Benediktsplatz. Rund 
280.000 Gäste waren es, die hier im vergangenen 
Jahr begrüßt wurden. Das Besucherzentrum auf 
der Zitadelle Petersberg zählte 215.000 Gäste, die 
sich auf der Stadtkrone über das weitläufige Ge-
lände und die vielfältigen Angebote vor Ort infor-
mierten. Der Tourismus ist ein bedeutender Wirt-
schaftszweig für die Thüringer Landeshauptstadt. 
Jährlich fließen über 710 Millionen Euro in die loka-

le Wirtschaft. Tagesgäste geben im Schnitt 37,60 
Euro aus, Hotelgäste sogar 197,60 Euro pro Tag. 
Rund 20.000 Menschen in Voll- und Teilzeit arbei-
ten in der Branche und tragen so zur wirtschaftli-
chen Stärke der Stadt bei.

Die ETMG blickt optimistisch auf das Jahr 2025, 
das mit zwei Highlights aufwartet. In Zusammen-

arbeit mit der Stiftung Thüringer Schlösser und 
Gärten wird ab Mai das Benediktinerkloster auf 
der Zitadelle Petersberg unter dem Motto „Zeitrei-
se Peterskloster“ durch eine Mischung aus Stadt-
führung und Virtual-Reality-Erlebnis wieder zum 
Leben erweckt. Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 
ist das 700-jährige Jubiläum der steinernen Krä-
merbrücke.

Yvonne Kornhaaß, Abteilungsleiterin Touristische Infrastruktur Zitadelle Petersberg, und Christian 
 Fothe, Geschäftsführer der ETMG  © ETMG

Hoffnung auf Nachwuchs: Djehuti in Münster angekommen
Erfurter Gepardin trifft im Allwetterzoo Münster auf Kater Sambesi | Zusammenarbeit für den Artenschutz

Wie geplant hat Gepardin Judy (Djehuti) den Thü-
ringer Zoopark Erfurt temporär verlassen, um im 
Allwetterzoo Münster auf Kater Sambesi zu tref-
fen und im Frühjahr im besten Fall tragend nach 
Erfurt zurückzukehren.

Mit dem Zuzug von Judy wurden die Weichen für 
die Wiederaufnahme der Gepardenzucht gelegt. 
Für die Gepardin liegt seitens des Europäischen 
Erhaltungszuchtprogramms EEP eine Zuchtemp-
fehlung vor. Ursprünglich hatte der EEP-Zucht-
buchkoordinator mit dem Rostocker Kater Cash 
einen passenden Zuchtpartner ausfindig gemacht. 
Nachdem Cash im Mai 2024 in Erfurt eintraf, sahen 
die ersten Annäherungsversuche vielversprechend 
aus, allerdings waren sich die beiden Tiere eher 
freundschaftlich verbunden. Mit Sambesi wurde 
nunmehr ein erfahrener Kater gefunden, sodass 
ein neuer Zuchtversuch gestartet wird.

Wie lange Judy in Münster bleiben wird, kann 
noch nicht gesagt werden. Die Weibchen sind im 

Schnitt einmal monatlich rollig und nur in dieser 
Zeit zugänglich für einen Kater in ihrem Revier. So-
fern die Paarung erfolgreich verlief, werden nach 
einer Tragzeit von etwa 90 bis 95 Tagen ein bis 
fünf, selten mehr Jungtiere geboren.

Um den langfristigen Schutz der Geparden zu ge-
währleisten, spielen Zoos eine wichtige Rolle. 
Durch ihre Beteiligung an internationalen Erhal-
tungszuchtprogrammen tragen zoologische Gär-
ten zur genetischen Vielfalt und zum langfristigen 
Überleben der Art bei. Allerdings stehen auch Zoos 
vor Herausforderungen bei der Haltung und Zucht 
von Geparden. Die Bewahrung einer gesunden ge-
netischen Vielfalt und das Management von Popu-
lationen in menschlicher Obhut erfordern sorgfäl-
tige Planung und Koordination. Darüber hinaus 
müssen Zoos sicherstellen, dass die Bedürfnisse 
der Geparde in Bezug auf Platz, Sozialstruktur und 
natürliche Verhaltensweisen bestmöglich erfüllt 
werden, um ihr Wohlergehen zu gewährleisten.

Insgesamt ist die Zusammenarbeit zwischen Zoos, 
Naturschutzorganisationen und Regierungen ent-
scheidend, um die Bedrohungen für Geparden 
in der Wildnis anzugehen und gleichzeitig eine 
gesunde und nachhaltige Population in mensch-
licher Obhut zu erhalten.Gepardin Judy © Thüringer Zoopark Erfurt
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